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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die 

Zwischenentscheidung vom 7. November 2007 über die 

Fassung in der das Europäische Patent Nr. EP 0 712 469 

in geandertem Umfang aufrechterhalten werden kann, unter 

gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr, am 

7. Januar 2008 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-

begründung ist am 13. März 2008 eingegangen. 

II. 	Für die vorliegende Entscheidung haben folgende 

Entgegenhaltungen eine Rolle gespielt: 

DE-A-2 251 763 

D2: 	US-A-4 974 782 

Prospekt; BUHLER-Three Roll Mills 

III. Am 9. März 2010 f and eine mündliche Verhandiung vor der 

Beschwerdekammer statt. 

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

Europäischen Patentes Nr. 0 712 469. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die 

Beschwerde zurückzuweisen oder das Patent auf der 

Grundlage der Patentanspruche gemag dem in der 

mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 

aufrechtzuhalten. 

IV. 	Der der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zu 

Grunde liegende Anspruch 1 lautet: 
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Mahiwaize zum Ausgleich von Wa1zdeformtionen und 

Durchbiegungen wobel 

- die Mahlwalze (1) aus elnem zy1indrichen Kern (2 

und einem rohrformigen Waizenmantel (6) besteht 

(Merkmal A); 

zwischen dem Kern (2) und dem Wa1zennante1 (6) 

elastische Elemente angeordnet sind iind somit em 

Spalt (8) zwischen dem Kern (2) und dem Waizenman el 

(6) gebildet 1st (Merkmal B); 

die elastischen Elemente als voneinafider beabstanete 

Federelemente in Form von LäncrsrioJen aus E1astomr 

angeordnet sind (Merkmal C); 

- der Federweg der elastischen Elemente grosser 1st 

als die Durchbiegung des Walzkerns (Merkmal D); U 

- die SpaltgrOsse zwlschen dem Kern und dem 

Waizenniantel grOsser 1st als die Durchbiegung des 

Walzkerns (Merkrnal E). 

Die Merkmalsbezeichnungen (A-E) sind von der Kammer 

hlnzugefugt worden. 

Anspruch 1 gemag Hilfsantrag unterscheidet sich hierv 

ddurch, dass im Merkmal C zusätzlich spezifiziert wi 

dass die Längsrippen aus Elastomer 

' in Form einer durchgehenden elastischen, Schicht' 

angeordnet sind. 
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V. 	Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin 

folgendes vorgetragen: 

a) Hauptantrag 

Ausgehend von einer an sich bekannten Mahlwalze (wie 

z.Bsp. in Dli of fenbart) liege der Waize gema 

Anspruch 1 des Streitpatents die Aufgabe zu Grunde, 

einen Durchbiegungsausgleich zu ermoglichen. Zür Lösung 

dieser Aufgabe wurde der Fachmann die Lehre der Dl in 

Betracht ziehen, weil sie aus dem ailgemeinen Gebiet der 

Walzen stamme und die vorangehend genannte Aufgabe lose. 

Dl of fenbare nämlich eine Walze, deren Mantel bei jeder 

beliebigen Streckenlast im Bereich des Spalts zwischen 

zwei Walzen eine Gerade bildet (siehe Seite 2, letzter 

Absatz bis Seite 3, erster Absatz) Zur LOsung der 

vorliegenden Aufgabe rege Dl dazu an, die Merkmale A, B, 

D und E des Anspruchs 1 vorzusehen, sowie die 

elastischen Elemente als voneinander beabstandete 

Federelemente (Rohrstücke 3) in Form von Längsrippen 

auszubilden, wie es nach Merkmal C vorgeschlagen werde. 

Dl zeige zwar Federelemente aus metallischen Rohren, 

doch sei es dem Fachmann z.Bsp. aus D2 (siehe Spalte 1, 

Zeilen 35, 36) bekannt, zum Ausgleichen der Drucklast 

von Walzen, auch Elastomere als Federelemente 

einzusetzen. 

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die Kombination 

der Lehren gemdS Dli, D2 und Dl nahegelegt werde, beruhe 

er nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. 
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b) Hilfsantrag 

Das Merkmal wonach die elastischen E1emnte in  Form 

einer durchgehenden elastischen Schichth  angeordnet sein 

sollen, sei in der ursprunglich eingereichten Anmeldu g 

nicht of fenbart. Die ursprünglich eingereichte Anmeld ng 

offenbare nämlich auf Seite 3, zweiter vollstandiger 

Absatz, dass die elastischen Elemente entweder aus 

einzelnen Federelementen bestehen könnten oder in For 

einer durchgehenden elastischen Zwischenschicht 

ausgebildet sein könnten. Voneinander beabstandete, also 

einzelne Federelemente in Form von Längsrippen und in 

Form einer durchgehenden elastischen Schicht seien der 

ursprunglichen Of fenbarung jedoch nicht zu entneen. 

Foiglich verstoge Anspruch 1 des Hi1fsartrags gegen 

Artikel 123 (2) EPU. 

VI. 	Die Beschwerdégegnerin hat den Ausführunigen der 

Beschwerdeführerin widersprochen und hat irn Wesentlicen 

folgendes vorgetragen: 

a) Hauptantrag 

Der Fachmann wurde die Lehre der Dl, die sich mit einer 

Kalanderwalze beschaftigt, nicht für die Weiter-

entwicklung einer Mahlwalze berucksichtigen, da es sich 

hierbei urn komplett unterschiedliche Anwendungsbereic e 

handle, die unterschiedliche Anforderungen an die Waizen 

steilten. 

Aber selbst wenn der Fachmann die Lehren von Dli und Dl 

kombinieren sollte, wurde er irnmer noch nicht zurn 

Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen, denn Dl of fenbare 
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weder das Merkmal D des Anspruchs noch elastische 

Elemente aus Elastomer. Dl zeige nämlich z.Bsp. in 

Figur 4 und auf Seite 6, vorletzter vollstandiger Absatz, 

dass die Längsrippen jeweils aus elnem nicht federnden 

Block 4 und aus zwei elastischen Rohrstücken 3 gebildet 

seien. Da der Block nicht elastisch verformbar sei, 

könne er und somit die Längsrippen keinen Federweg haben, 

der groer 1st, als die Durchbiegung des Walzkerns. 

Ferner zeigten die Figuren 4 und 5 zusamrnen mit dem 

ersten und dritten Absatz der Seite 7 der Dl, dass der 

Federweg gleich der Durchbiegungsdifferenz des Kernes 

sei und nicht groer. Dies bedeute, dass, anders als bei 

der beanspruchten Waize, keine Reserve des Federwegs 

gegeben sei. 

Augerdem, würde der Fachmann ein Elastomer für den 

Einsatz in elner Waize gemag Dl nlcht In Betracht ziehen, 

well Langsrlppen aus Elastomer nicht zum Transport des 

in Dl eingesetzten Heizmediums geeignet seien. Deswegen 

sei es für den Fachmann nicht naheliegend die 

Federelemente gemdg Dl durch soiche aus Elastomer zu 

ersetzen. 

Foiglich beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer 

erfinderlschen Tätigkeit. 

b) Hilfsantrag 

Das Merkmal wonach die Längsrippen in Form einer 

durchgehenden elastischen Schicht angeordnet sind, sei 

aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung, Seite 3, 

zweiter vollständiger Absatz in Verbindung mit Seite 5, 

letzter vollstandiger Absatz zu entnehmen. Deswegen gehe 

der Gegenstand des Anspruchs 1 gemdg Hilfsantrag 1 nlcht 
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über die ursprüngliche Fassung hinaus ud Anspruch 1 

verstoe nicht gegen Artikel 123 (2) EP. 

Ent scheidungsgrunde 

Die ]3eschwerde ist zulassig. 

Hauptantrag 

Dli bildet den nächstliegenden Stand de Technik, da sie 

die einzige vorliegende Entgegenhaitung 1st, die eine 

Mahiwaize betrifft und somit zum gleichen Zweck 

- 
	

entwickeit wurde wie die beanspruchte Erjfindun. 

Ausgehend von Dli iiegt der beanspruchtn Erfindung de 

Aufgabe zugrunde, eine Mahiwaize so weitierzubiiden, dss 

ein Durchbiegungsausgieich zum Erreichen einer 

Linienberuhrung mit der Gegenwaize selbst im Falie vo 

Druckanderungen gegeben 1st (siehe [00081) 

Urn diese Aufgabe zu lösen wird der Fachmann nicht nur im 

spezifischen Gebiet der Mahiwaizen nach 

Lösungsmögiichkeiten suchen, sondern auch in all 

denjenigen benachbarten Gebieten, die sich mit einem 

Deformationsausgieich bel Waizen befassen. Deswegen wrd 

er auch die Kalanderwaize, gemdg Dl, die einen 

Durchbiegungsausgleich anstrebt, zur Losung der 

gesteilten Aufgabe in Betracht ziehen. 

Di zeigt unstrittig 

eine Waize zum Ausgleich von Walzdeformtionen und 

Durchbiegungeñ (siehe Titel des Patents: "Waize mit 
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Durchbiegungsausgleich"), wobei die Waize aus einem 

zylindrischen Kern (2) und einem rohrformigen 

Waizeninantel (1) besteht (Merkmal A); zwischen dem Kern 

(2) und dem Walzenmantel (1) elastische Elemente (3) 

angeordnet sind und somit ein Spalt zwischen dem Kern (2) 

und dem Walzenmantel (1) gebildet 1st (Merkmal B); die 

elastischen Elemente (3) als voneinander beabstandet.e 

Federelemente in Form von Längsrippen (die F'ederelemente 

3 sind in Längsrichtung angeordnete Rohrstücke, die als 

Feder wirken) angeordnet sind (Teil des Merkmals C). 

Ferner erfährt der Walzmantel gemaS Dl Im Bereich der 

Streckenlast keine Durchbiegung (siehe Seite 7, 4. 

Absatz, Zeilen 2-5), so dass zwangslaufig die Spaltgroe 

zwischen Kern und Mantel groer sein muss, als die 

Durchbiegung des Waizenkerns (Merkmal E). 

Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass Dl auch noch das 

Merkmal D offenbart, wonach der Federweg der elastischen 

Elemente groer als die Durchbiegung des Walzkerns 1st. 

Zum einen führt sie aus, dass jeweils die Kombinatlon 

von zwei Rohrstücken 3 und des dazwischen befindlichen 

Blocks 4 als eine Langsrlppe zu betrachten 1st. Da aber 

der Block 4 nicht federnd sei, könne schon deswegen cine 

Längsrippe gemag Dl in ihrer Gesamtheit keinen Federweg 

aufwelsen, der die Bedingung des Merkmals D erfülle. 

Dieser Argumentation kann aus folgenden Gründen nicht 

gefolgt werden. Für den Fachmann 1st es of fensichtlich, 

dass die Federelemente in Form von Längsrippen gema 

Merkmal C bei der Walze nach Dl ausschlieglich von den 

federnden Rohrstücken 3 und nicht auch von den starren 

Rundstahlstücken 4 gebildet werden. Dass die Rohrstücke 

3 nicht nur radial sondern auch axial voneinander 
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beabstandet sind spielt im Hinblick auf den 

banspruchtenGegenstand keine Rolle, da auch dieser 

nicht auf Federelernente beschränkt 1st, die über die 

gesamte Längserstreckung der Walze ver1uf en. 

Auerdern argurnentiert die Beschwerdegegrerin, dass 

selbst wenn die Rohreiemente 3 allein a1s Ldngsrippen im 

Sinne des Streitpatents betrachtet wirden, die 

Federelernente gemag Dl die Bedingungen des Merkmals D 

nicht erfUliten. Auf Seite 7 im ersten Id irn dritten 

Absatz sei närnlich angegeben, dass der ederweg gleic 

der DurchbiegUngsdifferenz 1st und nichti groer. Diesr 

Argumentation kann aber auch nicht gefo1gt werden, da 

sich diese Tetste11en auf. die Figuren 4 und 5 beziehn, 

die eine schematische Darstellung der Durchbiegung de 

Waize unter zwei spezifischen Streckenbelastungen 

darstellen. Bei einer gegebenen Streckenbe1astung kan 

jedoch der auenb1ick1iche Federweg immer nur gleich er 

Durchbiegung des Kerns sei, denn dér Weg, urn den sich 

die Feder verkürzt, 1st lediglich eine Reaktion auf de 

jeweilige durch die Streckenlast hervorgerufene 

Durchbiegung. Folglich kännen diese Textpassagen nich 

dafur benutzt werden, urn eine besondere Beziehung 

zwischen Federweg und Durchbiegung zu beschreiben. 

Selbst wenn Merkrnal D so interpretiert wtirde, dass deir 

maximale Federweg der elastischen Elemente grofer als 

jede mögliche Durchbiegung des Walzkerns sein solle, 

ware dieses Merkrnal in Dl offenbart, denn auf Seite 4, 

irn dritten vollstandigen Absatz ist angegeben, dass b I 

jeder beliebigen Durchbiegung des Walzkern der 

Walzmantel irn Bereich einer Streckenlast im Walzspalt 

elne Gerade blldet. Dies 1st aber nur damn rnöglich, w n 

der Federweg groer, als die Kerndurchbiegung 1st, da 
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sonst der Mantel im Kontaktbereich keine Gerade bilden 

könnte. 

Folglich führt die Anwendung einer Durchbiegungs-

ausgleichvorrichtung gemdS Dl in einer Mahlwalze gema 

Dli in naheliegender Weise zu einer Mahlwalze mit alien 

Merkrnalen des Anspruchs 1, mit der Ausnahme, dass die 

Längsrippen nicht aus elnem Elastomer bestehen. 

Im Gebiet der Waizen 1st es jedoch allgemein bekannt, 

zum Ausgieich der Drucklast, Elastomere ais elastische 

Elemente zwischen Walzkern und Mantel zu benutzen (siehe 

z.IBsp. D2 Spalte 1, Zeilen 35, 36) . Deswegen 1st es für 

den Fachmann naheliegend, aiternativ zu den elastischen 

Rohrstücken gemdS Dl ein Elastomer gemdS D2 als 

elastisches Element einzusetzen, und somit in 

naheliegender Weise zum vollstandigen Gegenstand des 

Anspruchs 1 zu gelangen. 

Da bei der erfindungsgemaen Mahiwaize keine Erhitzung 

des Mantels notwendig ist, bildet die Tatsache, dass die 

elastomeren Federelemente nicht zum Transport des in Di 

genannt.en Heizmediums geeignet sind, kein Hindernis 

gegen den Einsatz der elastomeren Federelemente in der 

Mahlwaize mit Durchbiegungsausgleich. 

Unter Berücksichtigung der vorangehenden Ausfuhrungen 

beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer 

erfinderischen Tatigkeit. 

3. 	Hilfsantrag 

Auf Seite 3 der ursprUnglich eingereichten Anmeidung 

(WO-A--95/33932) wird im zweiten vollständigen Absatz 
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• 	 angegeben, woraus die elastischen E1emeite bestehen 

können, nämlich entweder aus "einzelnen 

Federelementen", zu denen nicht welter spezifiziert wird, 

ob sie durchgehend sind oder nicht, oder aus einer 

"durchgehenden oder unterbrochen elastisctien 

Zwischenschicht". Auf einzelne durchgehende eiastische 

Federelementewird in diesem Absatz nicIit eingeganger. 

D'er drltte Absatz auf Seite 5 offenbart Federe1ement, 

die rippenartig angeordnet sind. Dabel können diese 

Federelemente vorzugsweise, d.h. beisplelswelse In Frm 

von unterbrochenen Längsrippen ausgebildet sein. Es ~ird 

hier jedoch weder explizit noch impllzlti offenbart, dass 

Langsrlppen in Form elner durchgehenden elastischen 

Schicht ausgebildet werden können. 

Deswegen findet das zusätzlich in Anspruch 1 eingefute 

Merkmal, wonach die Längsrippen in Form einer 

durchgehenden elastischen Schicht angeordnet sind in de 

ursprunglich eingereichten Unterlagen keine Basis, so 

dass der Hilfsaritrag nicht den Erfordernissen des 

Artikels 123 (2) EPU genügt. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerruf en. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

V. Cormnare 	 T. Kriner 

C3206 .D 



I 


